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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Kultur- und Weiterbildungsausschusses 
vom 26.05.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.1.  Vorschlag der Fraktion SPD und der Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg 
hier: Kunst im öffentlichen Raum 
0519/2021 
Entscheidung 
geändert beschlossen 

 

Herr König und Herr Schuh erläutern den gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und 
der Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg. 
 
Herr Jostes möchte diesbezüglich Anfragen, inwieweit der Beschluss aus dem Jahr 
2016 
(Anmerkung der Schriftführerin: Beschlussvorlage 0401/2016 / Beschluss: Der 
Kultur- und Weiterbildungsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und for-
dert die Verwaltung auf, ein Konzept zur zukünftigen „Kunst im öffentlichen 
Raum“ zu entwickeln. Das Konzept ist dem Kultur- und Weiterbildungsausschuss 
zeitnah vorzustellen.) 
umgesetzt wurde. Nach seinem Wissenstand wurde bisher noch kein Konzept vorge-
stellt. 
 
Herr Walter stimmt dem zu. Auch ihm sei ein Konzept nicht bekannt. 
 
Herr Röspel hält dieses Thema für außerordentlich wichtig. Die CDU-Fraktion würde 
den Antrag unterstützen, würde aber gerne zu dem Beschlussvorschlag folgende Ände-
rung herbeiführen wollen. 
Beschlossen werden könnten heute die Punkte 1 und 2 des Beschlussvorschlages, da-
mit zunächst eine Inventarliste mit einer Zustandsbeschreibung der Kunstwerke bis zur 
nächsten Sitzung des Kultur- und Weiterbildungsausschusses erarbeitet werde. In die-
ser kommenden September-Sitzung könne dann, auf Grundlage der Inventarliste, wei-
ter beraten werden wie mit der Instandhaltung etc. umzugehen sei. 
 
Herr Sondermeyer unterstützt in voller Gänze den vorliegenden Antrag. Trotzdem er-
scheine ihm die vorgegebene Zeitschiene bis Dezember 2021 als knapp bemessen. 
 
Grundsätzlich unterstütze Herr Eiche den Antrag ebenfalls, fände aber den Zusatz, 
dass erstmal eine Inventarliste ermittelt werden solle, auch unterstützenswert.  
 
Herr König appelliert nochmal an alle Mitglieder, den vorliegenden Antrag so zu über-
nehmen, damit dieses Thema als einheitlicher Auftrag für die Kultur betrachtet werden 
könne. Ihm sei durchaus bewusst, dass der Zeitplan bis Dezember 2021 sehr engagiert 
sei, allerdings müsse die Politik jetzt, nach all den vergangenen Jahren, massiv darauf 
drängen, dass dieses Thema von der Verwaltung angepackt werde. Es sei zu befürch-
ten, dass wertvolle Kunstgegenstände verloren gehen könnten. 



 
 

Seite 2 
 

 
Herr Fuchs möchte dem zustimmen, dass es bezüglich dieses Themas immer wieder, 
seit dem Jahr 2009, Anträge aus den Reihen der Politik gegeben habe. Allerdings be-
stehe auch, genau aus diesem Jahr, eine klare Ratsentscheidung zu diesem Thema 
(Anmerkung der Schriftführerin: Vorlage 0433/2009). Im Rahmen der Einsparungen 
im Jahr 2015 sei das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ von der Verwaltung selbst in 
der entsprechenden Konsolidierungsvorlage (Anmerkung der Schriftführerin: Vor-
lage 0390/2015) thematisiert worden. Damals sei von der Politik beschlossen worden, 
dass auch dort sämtliche Mittel gestrichen werden sollen. 
Anschließend sei im Jahr 2016 eine Berichtsvorlage zum Sachstand vom Fachbereich 
Kultur veröffentlicht worden (Anmerkung der Schriftführerin: Vorlage 0401/2016), auf 
die mit Recht vom heutigen Ausschuss hingewiesen wurde. In dieser Vorlage wurde 
aber auch sehr deutlich gemacht, dass im Fachbereich Kultur für diese Aufgabe weder 
die personellen noch die finanziellen Ressourcen vorhanden seien. Daran habe sich bis 
zum heutigen Zeitpunkt nichts geändert. Sollte der heutige Beschluss so gefasst wer-
den, benötige der Fachbereich Kultur zur Erledigung dieser Aufgabe personelle und fi-
nanzielle Unterstützung. 
Herr Fuchs möchte aber auch noch einmal, auf Grund einer vorangegangenen Anfrage 
der Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg (Anmerkung der Schriftführerin: Die An-
frage nebst Stellungnahme wurde dieser Niederschrift als Anlage 1 hinzugefügt), 
darauf hinweisen, dass die Zuständigkeiten zur Inventarisierung der Kunst im öffentli-
chen Raum durchaus geregelt seien. Hier gelte das Prinzip des Hausherrenamtes. Je-
der Fachbereich sei angehalten, die ihm obliegenden Vermögensgegenstände der An-
lagenbuchhaltung zu melden und zu inventarisieren. 
Des Weiteren müsse zwischen Denkmal und Kunst differenziert werden. Unter den ein-
zelnen Kunstwerken gebe es sicherlich auch Gegenstände, die sowohl Kunst als auch 
Denkmal seien. Aus diesem Grund könne aber auch nicht einzig und alleine die Denk-
malpflegerin und Stadtarchäologin zur Inventarisierung eingesetzt werden.  
Grundsätzlich sei es auch nicht das Problem die Kunst rein zahlenmäßig zu erfassen. 
Diesbezüglich könne sicherlich die Anlagenbuchhaltung entsprechende Ergebnisse 
dazu liefern. Letztendlich müssten diese Gegenstände aber auch qualifiziert betrachtet 
werden. 
Zum Schluss möchte Herr Fuchs nochmal darauf hinweisen, dass sich an der genann-
ten Situation, sollte der heutige Beschluss gefasst werden, diese Aufgabe dem Fachbe-
reich Kultur zu übertragen, nichts geändert habe. Dann müsse der Fachbereich Kultur 
innerhalb der Verwaltung deutlich machen, dass diese Aufgabe mit den vorhandenen 
Ressourcen nicht machbar sei. 
 
Auf Grund der Ausführungen von Herrn Fuchs hält es Herr König für sinnvoll, nicht nur 
den heutigen Beschluss so zu fassen, sondern diesen auch dem Rat der Stadt Hagen 
vorzulegen. Damit der Rat dann entscheiden könne, ob und in welchem Umfang im 
Rahmen der kommenden Haushaltsplanberatungen diese Probleme angegangen wer-
den können. Weiterhin vertritt er seine Meinung, dass die Kunstwerke zentral im Fach-
bereich Kultur geführt werden sollen, damit ein einheitlicher und fachlicher Blick auf die 
Gegenstände gewährleistet sei. Zumal seitens der Politik der Wille bestehe, die Kunst-
werke in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken, dies sei sicherlich von Seiten der Haus-
herrenämter nicht zu erwarten. 
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Herr Fuchs möchte noch dazu ergänzen, dass es die unterschiedlichsten Möglichkeiten 
gebe, wie mit diesem Thema umgegangen werden könne. Die Stadt Dortmund habe ei-
gens dafür eine Stelle eingerichtet und mit den entsprechenden Sachmitteln ausgestat-
tet. Im Raum Bielefeld/Gütersloh werden dazu Werkverträge vergeben. Dieses bedeutet 
aber immer, dass entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müss-
ten. 
 
Herr Steden möchte am Beispiel des Brunnens von Eva Niestrath-Berger, welcher im 
Innenstadtbereich mit einem Hochbeet überbaut wurde, deutlich machen, dass eine 
Bündelung der Betreuung der Kunstwerke in einem Fachbereich außerordentlich wich-
tig sei. 
 
Herr Röspel möchte wissen, ob eine zahlenmäßige Aufstellung der Kunstwerke in Form 
einer Liste von der Anlagenbuchhaltung generiert und zur Verfügung gestellt werden 
könne. 
 
Herr Fuchs bestätigt, dass zu mindestens der Ist-Zustand, abrufbar sein müsste. Er 
werde aber bis zur nächsten Sitzung herausfinden, was der Fachbereich Finanzen und 
Controlling liefern könne und dieses dann vorlegen. 
 
Herr Walter vertritt die Meinung, dass eine Großstadt grundsätzlich wissen müsse, was 
ihr gehöre und wo es sich befinde. Deshalb unterstütze er den Vorschlag von Herrn 
Fuchs und sehe diese Liste der Anlagenbuchhaltung als einen ersten Schritt in die rich-
tige Richtung. Diese Liste sei dann sicherlich ausbaufähig. Ihm sei auch bewusst, dass 
dieses nicht in zwei bis drei Monaten erledigt sein werde. 
 
Herr Schuh möchte im Zusammenhang mit der erwähnten Liste auch noch auf das 
Buch „HagenKunst“ und auf eine Website des damaligen Museumsdirektor Dr. Fehr 
hinweisen. Alles zusammen biete sicherlich schon einen reichhaltigen Fundus. 
 
Herr Fuchs möchte noch einmal deutlich machen, dass er mit dieser Liste lediglich den 
erfassten Bestand der Verwaltung weitergeben könne. Diese Liste treffe keinerlei Aus-
sage über den Zustand der Werke.  
 
Herr Fritzsche möchte dazu ganz konkret wissen, ob denn eine Zustandsbeschreibung 
bei den, für den Fachbereich Kultur, gelisteten 20 Kunstwerken vorhanden sei. 
Aus seiner Erfahrung wisse er, dass eine Abfrage des Zustandes der Werke im öffentli-
chen Raum und in öffentlichen Gebäuden ca. alle zehn Jahre erfolge. 
 
Herr Fuchs bestätigt, dass der Fachbereich Kultur für seine 20 gelisteten Kunstwerke si-
cherlich eine Aussage zum Zustand tätigen könne, aber nicht für alle gelisteten Werke 
in der Anlagenbuchhaltung. 
 
Herr Borchert findet den Antrag in seiner Gänze gut, da einerseits der kulturelle Aspekt 
betrachtet werde, andererseits bestehe der Aspekt der finanziellen Mittel und der Ver-
mögensanlagen, der sicherlich auch in den nächsten Haushaltsplanberatungen interes-
sieren werde. 
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Herr Walter stellt fest, dass keine Diskussionsbeiträge mehr vorliegen und lässt in ei-
nem ersten Schritt über den weitergehenden Antrag der SPD-Fraktion und der Rats-
gruppe Bürger für Hohenlimburg abstimmen.  
 
Der Beschlussvorschlag lautet wie folgt: 
1. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Betreuung der Kunst im öffentli-
chen Raum in Hagen zu bündeln und dem Fachbereich Kultur zu übertragen. 
 
2. Der Fachbereich Kultur inventarisiert danach in einem der ersten Arbeits-
schritte zeitnah sämtliche Kunstwerke im öffentlichen Raum (inkl. Kunst am Bau). 
 
3. Im Anschluss an die Inventarisierung ist ein städtisches Gesamtkonzept zu er-
arbeiten, mit dem festgelegt wird, in welcher Form die Unterhaltung und Instand-
setzung der Kunstwerke fachgerecht gesichert werden kann. 
 
4. Die Verwaltung berichtet spätestens in der Sitzung des KWA im Dezember 2021 
über die bisher erzielten Ergebnisse. 
 
5. Um den Hagener Bürgern diese „Kunst für jedermann“ näherzubringen, werden 
vor den Kunstwerken Informationstafeln aufgestellt, die über das Werk und den 
Künstler informieren. 
 

  
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
SPD 4 - - 
CDU - 5 - 
Bündnis 90/ Die Grünen - 2 - 
Hagen Aktiv - - - 
Die Linke 1 - - 
AfD 1 - - 
FDP - 1 - 
BfH / Piraten 1 - - 
HAK - - 1 

 
 
X  Mit Mehrheit abgelehnt 

 
Dafür: 7 
Dagegen: 8 
Enthaltungen: 1 
 
 
Im Anschluss daran lässt Herr Walter über den Antrag zur Änderung des Beschlussvor-
schlages der CDU-Fraktion abstimmen. 
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Beschluss: 
 

 1. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Betreuung der Kunst im           öffentli-
chen Raum in Hagen zu bündeln und dem Fachbereich Kultur zu übertragen. 

 
2.  Der Fachbereich Kultur inventarisiert danach in einem der ersten Arbeitsschritte zeit-
nah sämtliche Kunstwerke im öffentlichen Raum (inkl. Kunst am Bau). 
 
3.  Die Verwaltung wird beauftragt, in der kommenden Sitzung des KWA im Sep-
tember 2021, einen ersten Zwischenbericht vorzulegen. 

 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
CDU  5   
SPD 4   
Bündnis 90/ Die Grünen 2   
AfD  1   
Hagen Aktiv     
FDP 1   
Bürger für Hohenlimburg 1   
Die Linke  1   
HAK   1 

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 15 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 1 
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Anfrage gem. 5 Abs. 4 der GeschO des Rates der Stadt Hagen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend übersende ich Ihnen die Beantwortung Ihrer Anfrage: 
 
 
Anfrage der Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg gem. § 5 Abs. 4 GeschO:  
Inventur der Kunst. 
 
Die Stadtverwaltung verfügt offenbar über eine Liste, auf der rund 20 solcher Kunstwerke 
aufgeführt werden. Diese überschaubare Zahl verwundert mich doch ein wenig, zumal auf 
einer nicht mehr aktuellen Homepage des Karl Ernst Osthaus Museums 
(http://www.keom02.de/KEOM%202001/welcome.html) ein Alphabetisches Straßen- und 
Standortverzeichnis bereits über 160 Kunstwerke im öffentlichen Hagener Raum auflistet. 
Vor diesem Hintergrund nun die Fragen: 
 
 
- Besitzt die Stadtverwaltung eine Liste, auf der rund 20 Kunstwerke im öffentlichen Raum 
geführt werden? 
 
Antwort: 

Im Inventar des Fachbereiches 49 sind 20 Kunstwerke erfasst, die als Kunst im öf-
fentlichen Raum inventarisiert wurden. 

 
 
- Wenn ja: Um welche 20 Kunstwerke handelt es sich? 
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Antwort: 
- Bei den Werken handelt es sich um: 

o Altbestand des Museums (erworben vor 1945) 
o um Ankäufe, die das Karl Ernst Osthaus-Museum getätigt hat 
o um Ankäufe des Bauamts in den 50er/60er Jahren im Rahmen von „Kunst 

am Bau“, die dem Karl Ernst Osthaus-Museum zwecks Inventarisierung ge-
meldet wurden.  

o Außerdem ist eine Dauerleihgabe an das Osthaus Museum enthalten. 
Die Liste ist als Anlage beigefügt 

 
 
- Wenn ja: Warum beinhaltet diese Liste nur 20 Kunstwerke? 
 
Antwort: 

Bei der „Kunst im öffentlichen Raum“, die nicht durch private Auftraggeber realisiert 
wurde, handelt es sich vorrangig um Objekte, die vom Hochbauamt in den 50er bis 
80er Jahren ohne die Expertise der Leitungen des Karl Ernst Osthaus Museums in 
Auftrag gegeben wurden. Eine Weitergabe der Objekt-Daten oder der Auftrag zur 
Inventarisierung der Werke am Karl Ernst Osthaus-Museum ist in den meisten Fäl-
len nicht erfolgt.  

 
 
- Warum sind die Zuständigkeiten für eine Inventur der Kunst im öffentlichen Raum laut 
Jahresabschluss 2019 nicht geklärt? 
 
Antwort: 

Für die aktuellen Zuständigkeiten, ungeachtet der Frage was "Kunst" ist, gilt für alle 
Plastiken, Skulpturen, Staturen, Reliefs, (Wand-) Bilder etc. das sogenannte Haus-
herrenprinzip. 
D.h. das für ein Objekt (Gebäude und Grundstück) zuständige Amt ist für die Unter-
haltung zuständig und muss ggf. bei der Kämmerei Mittel für Sanierung oder Er-
neuerung beantragen,. Die Betreuung der städtischen Gebäude erfolgt i. d. R. im 
Auftrag des Hausherrenamtes durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. 
Sowohl die Kosten als auch der häufig erhöhte Personalaufwand sind nicht im 
Rahmen einer Unterhaltungspauschale abgedeckt. 
 

 
- Wer käme für solch eine Inventur infrage? 
 
Antwort: 

Da es keine zentrale Zuständigkeit gibt, ergibt sich die Inventarisierung aus der 
Funktion des jeweiligen Hausherrenamtes.  
Ausgewählte Zuständigkeiten wären z. B. (unvollständig): 
Schulen und Schulgrundstücke > FB 48 
KiTa und Kita-Grundstücke FB 55 
Museen mit Grundstücken FB 49 
Allg. Verwaltungsgebäude mit Grundstücken > FB 11  
Öffentliche Verkehrsflächen > FB 60  
Eigenständige Grünflächen und Parkanlagen > 60 
Eigenständige Sportanlagen > SZS  
Etc. 
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- Hat es schon einmal eine solche Inventur gegeben? 
 
Antwort: 

Über die Durchführung einer Inventur liegen keine Erkenntnisse vor. 
Unter http://www.keom02.de/KEOM%202001/welcome.html existiert eine Aufstel-
lung über Kunstwerke im öffentlichen Raum mit einem Standortverzeichnis. Es 
handelt sich hierbei nicht um ein beim FB 49 geführtes Inventarverzeichnis. Die In-
ternetseite Keom02 enthält kein Impressum. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass diese Seite vom ehemaligen Direktor des damaligen Karl Ernst Osthaus-Mu-
seums, Herrn Dr. Michael Fehr, betrieben wird.  
Die Liste geht zurück auf eine Erfassung der Kunstbestände im Hagener Stadt-
raum, die von dem freien wissenschaftlichen Mitarbeiter am Karl Ernst Osthaus-
Museum Hans Friesen ab 1992 durchgeführt wurde. Diese erste Aufstellung wurde 
von Hans Friesen und einem Autorenteam in langjähriger Recherche- und For-
schungsarbeit erweitert und vervollständigt und die Ergebnisse in der Publikation 
„Hagenkunst. Kunst im öffentlichen Raum“ im Ardenku-Verlag 2006 veröffentlicht. 
 

 
- Soll es in absehbarer Zeit eine solche Inventur geben? 
 
Antwort: 

Im Fachbereich Kultur erfolgte die Erfassung der dort zugeordneten Kunstwerke 
(20) im Rahmen der abgeschlossenen Inventur. Andere Vorgehensweisen sind 
nicht bekannt. 

 
 
- Wer ist für Pflege und Instandhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum (unter de-
nen sich unter anderem Arbeiten von Emil Schumacher, Milly Steger oder Adolf Luther 
befinden) zuständig? 
 
Antwort: 
 Siehe Antwort zu Frage vier 
 
 
- Besitzen die Kunstwerke im öffentlichen Raum eine Art "Schutzstatus" oder könnten sie 
vom jeweiligen Besitzer nach Gutdünken entfernt oder zerstört werden (wie in der Ver-
gangenheit offenbar vielfach geschehen)? 
 
Antwort: 

Es gibt auch Standbilder und Kunstwerke im Öffentlichen Raum, die unter Denk-
malschutz stehen. Sie sind entweder als Einzelobjekte oder im Zusammenhang mit 
denkmalwerten Gebäuden in die Denkmalliste der Stadt Hagen eingetragen (§§ 2,3 
DSchG NW). Damit unterliegen sie dem Denkmalschutzgesetz des Landes NRW 
und der Eigentümer bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis (§ 9 DSchG NW), 
wenn er Veränderungen am oder auch die Beseitigung des Denkmals plant. 
Darüber hinaus gilt, wie auch bei anderen öffentlichen Kunst- oder Vermögensge-
genständen der Schutz des Eigentums. Das hat auch ein jeweiliger Besitzer zu res-
pektieren, soweit ihm keine diesbezügliche Verfügungsmacht eingeräumt wurde. 
Letzteres ist hier in keinem Fall bekannt.  
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